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Begründung 

 

 

Zu 1.: 

Ihr Antrag war abzulehnen. Gegenüber der Verfassungsschutzbehörde des Lan-

des Brandenburg besteht kein Anspruch auf Akteneinsicht nach dem AIG. 

 

Das Akteneinsichtsrecht besteht gegenüber den Behörden und Einrichtungen des 

Landes Brandenburg, den Landesbetrieben, den Gemeinden und Gemeindever-

bänden, den kommunalen Unternehmen und Anstalten nach § 92 Absatz 2 Num-

mer 1 und 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, den sonstigen 

Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts des Landes 

sowie gegenüber natürlichen und juristischen Personen des Privatrechts, denen 

Hoheitsaufgaben des Landes zur Erledigung in den Handlungsformen des öffentli-

chen Rechts durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes übertragen worden sind, 

soweit im Folgenden nichts Anderes geregelt ist (§ 2 Abs. 1 Satz 1 AIG). 

 

Im Folgenden wird jedoch in § 2 Abs. 5 Nr. 1 AIG geregelt, dass das Aktenein-

sichtsrecht nicht gegenüber der Verfassungsschutzbehörde des Landes Branden-

burg besteht. 

 

 

Zu 2.: 

Ihr Antrag war kostenfrei zu bescheiden, weil er abgelehnt wurde. 

 

Die Wahrnehmung Ihres Informationsrechts ist gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 AIG 

gebührenpflichtig. 

 

Gemäß § 1 der Verwaltungsgebührenordnung für Amtshandlungen beim Vollzug 

des Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetzes (Akteneinsichts- und In-

formationszugangsgebührenordnung - AIGGebO) in Verbindung mit dem als An-

lage zu der Gebührenordnung beigefügten Gebührentarif werden jedoch keine 

Gebühren für die Ablehnung eines Antrages vorgesehen. 

 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diesen Bescheid ist der Widerspruch zulässig. Dieser ist innerhalb eines 

Monats nach Bekanntgabe dieses Bescheides schriftlich oder zur Niederschrift bei 

dem Ministerium des Innern und für Kommunales, Postfach 601165, 14411 Pots-

dam zu erheben. Es wird darauf hingewiesen, dass bei schriftlicher Einlegung des 




